
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 14 EGEO
 EGEO - Exekutionsordnung - Einführungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.05.2021

Unberührt sind geblieben:

1. die Vorschriften über den Übergang von Reallasten für kirchliche und Schulzwecke auf den Ersteher einer

Liegenschaft;

2. die Vorschriften, durch die den Leistungen für kirchliche und Schulzwecke ein gesetzliches Pfandrecht oder ein

Vorrecht eingeräumt ist.

In Kraft seit 18.01.1953 bis 31.12.9999
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